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Maschinelle Sprach�bersetzung und
die globaleWirtschaftssprache

der Zukunft

Die heute erreichte Genauigkeit maschi-
neller �bersetzungen zwischen den gro-
ßen europ�ischen Sprachen, namentlich
aus dem Englischen, ist beeindruckend.
Es ist zu erwarten, dass der rasante tech-
nische Fortschritt der letzten Jahre auf
dem Gebiet der maschinellen �berset-
zung sich fortsetzen wird, so dass wir in
wenigen Jahren selbst anspruchsvolle
Texte inhaltlich genau maschinell �ber-
setzen k�nnen. Ich denke hier auch an ju-
ristische Texte und sachlich pr�zise An-
gaben dessen, was Vertragspartner wol-
len oder ein Gesetzgeber anordnet. Auf
dieser Grundlage wird sich f�r das inter-
nationale Wirtschaftsrecht die Frage der
inhaltlichen Pr�zision juristischer Fach-
ausdr�cke stellen. Bei der Beschreibung
von Vertragsinhalten, z. B. Qualit�ts-
und Leistungsbeschreibung, vermag die
maschinelle �bersetzung bereits heute
fast mehr als ein menschliches Gehirn.
Um ein willk�rliches Beispiel zu nen-
nen: „DerVerk�ufer ist verpflichtet, kon-
kav gebogene Rundh�lzer von 10 cm
Zentimeter L�nge und 3 mm Dicke am
27. 8. 2018 an der Baustelle des K�ufers
zu liefern.“ Daraus macht Google-�ber-
setzer schon heute: „The seller is obliged
to deliver concave curved logs of 10 cm
centimeters length and 3 mm thickness
onAugust 27, 2018at the buyer’s site.“

Trotz vieler Vereinheitlichungstenden-
zen im materiellen Recht (das CISG sei

nur statt vieler genannt) und im Prozess-
recht (hier sei beispielhaft das heute
praktisch welteinheitliche Recht der In-
ternationalen Handelsschiedsgerichts-
barkeit genannt) werden wir noch auf ei-
nige Generationen hin mit den unter-
schiedlichen Rechtsordnungen der Staa-
ten zu rechnen haben. Der international
t�tige Jurist muss daher weiterhin in
Rechnung stellen, dass z.B. das deut-
sche Wort „Anspruchsgrundlage“ so in
anderen Rechten nicht vorkommt und
dass die von Rechtslexika daf�r angebo-
tenen Entsprechungen (auch) etwas Zu-
s�tzliches und/oder Abweichendes als
im deutschen Recht bedeuten k�nnen.
F�r „Anspruchsgrundlage“ nennt
Google-�bersetzer (Russisch-Deutsch)
„AD,H,>24b @F>@&"“. F�r Deutsch-
Englisch wird „Claim basis“ genannt.
Wird „claim“ dann in Google-�berset-
zer Englisch-Russisch eingegeben,
kommt „@F>@&">4, HD,$@&">4b“ her-
aus. Diese Ausdr�cke sind in allen drei
Sprachen einander zwar inhaltlich ziem-
lich �hnlich, aber doch nicht identisch.

Der deutsche Systembegriff „Willenser-
kl�rung“ kommt mit dem bei uns ge-
meinten Sinn offenbar ebenfalls in kei-
ner anderen Rechtsordnung vor. Die da-
f�r in Rechtslexika gegebenen Entspre-
chungen variieren, und es gilt das oben
Gesagte. Die richtige�bersetzung der in
§ 164 BGB gemeinten rechtsgesch�ftli-
chen Vertretungsmacht ins Franz�sische
ist ohne kommentierenden Zusatz kaum
m�glich, denn „mandat“ (Art. 1984
code civil) bedeutet Vertretungsmacht
und/oder Auftrag. Entsprechendes gilt
im Common Law, wo als �bersetzung
von „Vollmacht/Vertretungsmacht“ z.B.
„power of attorney/mandate/proxy“ in
Betracht kommen – Begriffe, die unter-
einander nicht ganz dasselbe bedeuten
und daher kaum als eindeutige �berset-
zung f�r das franz�sische „mandat“ oder
die entsprechenden russischen Begriffe
„*@,D,>>@FH\/B@:>@<@R4,“ taugen.
Bei anderen Fachausdr�cken kommen
noch viel gr�ßere Abweichungen vor.
Diese Bedeutungsbreite liegt letztlich
den Fragen der kollisionsrechtlichen
Qualifikation zugrunde. Fragen dieser
Art sind bekannt. Sie bilden das Grund-
ger�st der Rechtsvergleichung.

Die richtige �bersetzung des Vertrags-
textes wird, wie gesagt, k�nftig nicht
mehr das Problem sein. Diese geschieht
maschinell. Entscheidend wird aber
sein, ob die Vertragspartner unter den im
Vertrag z.B. vorkommenden juristi-
schen Systembegriffen wie Frist, Ge-
w�hrleistung, R�cktrittsrecht, M�ngel-
anzeige, Irrtum, Besitz, Vorbehaltsei-
gentum, Eigentumsvorbehalt, Scha-

densersatz, Bereicherung usw. auch das-
selbeverstehen.Damit Juristen die k�nf-
tig zu erwartenden M�glichkeiten der
maschinellen �bersetzung nutzen k�n-
nen, m�ssen die verbleibenden semanti-
schen Probleme bei diesen juristischen
Systemausdr�cken gel�st werden. In
Hinblick darauf w�re es w�nschenswert,
ein international verbindliches „Eindeu-
tigkeitsregime“ f�r juristische Fachaus-
dr�cke zu erarbeiten. Manche Juristen
werden z�gern, das f�r m�glich zu hal-
ten. Zu denken ist aber an eine Art RAL-
Skala, mit welcher es gelingt, exakte
Entsprechungen f�r Farbt�ne digital
festzulegen. Das sollte auch f�r juristi-
sche Systemausdr�cke m�glich sein.
M.E. ist dabei ein Vorgehen in vier
Schritten zu empfehlen:

1. Eswird – inwelcher Form auch immer
– eine internationaleOrganisation f�r in-
ternationale Rechtsnormung etabliert.

2. Es werden weltweit aus den wichtigen
Rechtskreisen die pr�genden juristi-
schen Systembegriffe gesammelt und
katalogisiert.

3. F�r diese Begriffe werden in den aus-
gew�hlten Sprachen eindeutige Entspre-
chungen/�bersetzungen festgelegt. Das
Wort „Willenserkl�rung“ h�tte dann im
Englischen, Franz�sischen, Spanischen,
Russischen, Chinesischen usw. eine je-
weils eindeutige Entsprechung.

4. Der Begriffskatalog wird weltweit
verf�gbar gemacht und gepflegt nach
Art der Incoterms. Parteien, die sich da-
rauf beziehen, haben dann eine klare In-
haltsbestimmung dieser Begriffe, und
zwar unabh�ngig von dem im �brigen
anwendbaren Recht.

5. Vertr�ge und Rechtstexte, die mit die-
sem �bersetzungssystem gefertigt wer-
den, geben die Vermutung vor, dass der
juristische Fachausdruck den dort defi-
nierten Inhalt hat.
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